
Vorlage für die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am ibraCir 

Zu TOP €2_, Beschlussvorlage 
Ausschuss Finanzen, Wirtschaft 
und Grundsatzfragen Nr.: ,S2i 

4. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Melsungen 

Der Ältestenrat hat sich in seiner Sitzung am 18.11.2025 mit der Ehrenordnung der Stadt 
Melsungen befasst und bittet die Stadtverordnetenversammlung hierzu eine 4. Änderung der 
Hauptsatzung unter §10 Ehrenbürgerrecht, Ehrenbezeichnungen zu beschließen. 

Der § 10 wird um (5) „Näheres regelt die Ordnung für Ehrungen der Stadt 
Melsungen in der Zuständigkeit des Magistrats." erweitert. 

Auf diesem Wege soll eine Zusammenfassung der unterschiedlichen Beschlüsse und Regula-
rien 

1. Ehrenbürgerrecht, Ehrenbezeichnung und Verabschiedung 
ausgeschiedener Mandatsträger 

2. Stadtehrenplakette 

3. Bürgermedaille 

4. Sportehrenplakette 

5. Ehrungen von Alters- und Ehejubiläen sowie Geburten 

6. Ehrungen von Geschäfts- und Firmenjubiläen 

7. Ehrungen bei Vereins- und Verbandsjubiläen 

8. Ehrung von Verstorbenen 

9. Weitere Ehrungen 

10. Schlussbestimmungen 

in einer Fassung erfolgen. Eine Anpassung oder Änderung ist auf dieser Grundlage zeitnah 
durch den Magistrat möglich. 

Beschlussvorschlag: 

Die 4. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Melsungen wird, wie aus der Anlage ersichtlich, 
beschlossen. 

Melsungen, 11.12.2025 
Fachbereich I Ri./Hei. 

Der Magistrat 

0/ 4— et.etatme, 

Timo Riedemann 
Bürgermeister 





4. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Melsungen 

Aufgrund des § 6 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 07.03.2005 (GVBI I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 2 u. 3 des Gesetzes 
vom 11.12.2020 (GVBI. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Melsungen am 07. Februar 2023 folgende 3. Änderung der Hauptsatzung beschlossen. 

§ 1 

§ 10 der Hauptsatzung - Ehrenbürgerrecht, Ehrenbezeichnungen - erhält 
folgende Fassung: 

(1) Personen, die sich um die Stadt besonders verdient gemacht haben, kann das 
Ehrenbürgerrecht verliehen werden. 

(2) Personen, die als Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, eines Ortsbeirates, 
des Ausländerbeirates, Ehrenbeamtinnen oder Ehrenbeamte, hauptamtliche Wahl-
beamtinnen oder Wahlbeamte mindestens 20 Jahre ein Mandat oder Amt in der 
Stadt Melsungen ausgeübt haben, können folgende Ehrenbezeichnung erhalten: 

"Stadtverordnetenvorsteherin oder Stadtverordnetenvorsteher 
= Ehrenstadtverordnetenvorsteherin oder Ehrenstadtverordnetenvorsteher" 

Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung 
= Ehrenstadtverordnete oder Ehrenstadtverordneter 

Bürgermeisterin oder Bürgermeister 
= Ehrenbürgermeisterin oder Ehrenbürgermeister 

Mitglied des Magistrats 
= Ehrenstadträtin oder Ehrenstadtrat 

Ortsvorsteherin oder Ortsvorsteher 
= Ehrenortsvorsteherin oder Ehrenortsvorsteher 

Mitglied des Ortsbeirates 
= Ehrenmitglied des Ortsbeirates 

Vorsitzende oder Vorsitzender des Ausländerbeirates 
= Ehrenvorsitzende oder Ehrenvorsitzender des Ausländerbeirates 
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Mitglied des Ausländerbeirates 
= Ehrenmitglied des Ausländerbeirates 

Sonstige Ehrenbeamtinnen oder Ehrenbeamte 
= eine die ausgeübte ehrenamtliche Tätigkeit kennzeichnende Amtsbezeichnung 
mit dem Zusatz "Ehren-" 

Die Ehrenbezeichnung soll sich nach der zuletzt oder überwiegend ausgeübten 
Funktion richten. 

(3) Das Ehrenbürgerrecht und die Ehrenbezeichnung sollen in feierlicher Form in einer 
Sitzung der Stadtverordnetenversammlung verliehen werden. Den Geehrten ist eine 
Urkunde über die Verleihung des Ehrenbürgerrechts oder der Ehrenbezeichnung 
auszuhändigen. 

(4) Die Stadt kann das Ehrenbürgerrecht und die Ehrenbezeichnung wegen unwürdi-
gen Verhaltens entziehen. 

(5) Näheres regelt die Ordnung für Ehrungen der Stadt Melsungen in der Zuständigkeit 
des Magistrats. 

§2 

Die 4. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Melsungen tritt am Tage nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft. 

Melsungen, 11.12.2025 
Fachbereich I Ri./Hei. 

Der Magistrat der 
Stadt Melsungen 

Timo Riedemann 
Bürgermeister 
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